
73/35

35
[160 ] 6 September 7 . , Rheinau A

SCHREIBEN VON JOHANN WAGNER, ALT VOGT DER [ABTEI ] RHEINAU , AN
STADTSCHREIBER KONRAD III.  ZURLAUBEN , ZUG

"Mein Lieber Stief Sohne Wolf Diethriah T s a h u d i und Jah haben uns de¬

ren von Jme avisierter unbedächtlichen Zuredung , wölohe Gabriel T s c h u-

d i über uns beide soll ausgegossen haben vor dem hochwürdigen Praelaten

[Abt Gero  l d I . Zurlauben ] imserm Gn. Herren zu Rheinow etc . , billich

höchlich erclagt , begert dieselbig zubestehn oder auf uns zuerweysen , der
will kheiner reden die unns sollten oder möchten verweislich oder schädlich

gestendig sein.

Sey zwar nicht in abred , er mit dem Herren und Beutlern an gezeigtem orth

dergleichen Sachen geredt habe , aber weder mich noch Wolf Diethrich in Persona

genandt . Darauf wir begert in warheit zu bekhennen ob er eintweder under uns

darfür hallte oder auf uns dergleiche >ï argwohne , hat er zwar den einen dis

anzugs halber umb ettwas enthschuldiget , meinetwegen aber weder Ja noch yiein

sagen wellen . Also mir gepiiren will hierüber der notturfft nach Rechtlich zu

Purgieren , darzu wir dann gewiesen worden.
Dieweilen Jch dann verstaytden der Herr Bruder Jro Gn. eben dessen auch berich¬

tet , so er mir den 24 . Juli iungsthin alhie . . . Warnungs weyse fürgehallten.

Jch aber Jro Gn. zur 1 Kundtschafft nicht anpieten , also geursachet den Herren

zu bericht hierüber ein Zulag.

Jst demnach an ihne meiii dienstfreundlichs ersuochen und Pitten er wolle ohne

beschwert eben diese Zureden , so er von Tschudi gehört und mir darauf fürge¬

hallten , in schrifften zukhomen lassen , darüber mich mit warheit alls Jch zu

Gott hoffe zuverantwortten , und ihne darmit aignen seinen wortten , die er nicht

mehr gestendig will sein zu uberweysen , darmit ausser diesem falschen argwöhn

gegen Jro Gn. dessen Jch iezo lang entgellten müessen , zu ledigen . Will also

verhoffen der Herr Bruder werde mir dis billich begeren der gerechtigkheit

zuhilf nicht abschlagen . Das will umb denselben und die seinigen geliebten

zu begebender gelegenheit Jch gantz guetwillig beschulden " .

-  Blatt 80 r  leer
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